Wettspielordnung des

Kärntner Volleyballverbandes

§ 1

Grundsätzliche Bestimmungen

1.1. Wettkampf ist jedes Volleyballspiel, bei dem ein Sieger ermittelt wird. Alle diese Bestimmungen gelten mit der Einschränkung, dass diese nicht dem Regulativ des ÖVV widersprechen dürfen. Im Zweifel gilt das ÖVV-Regulativ als höheres Recht.
1.2. Der Kärntner Volleyballverband bestimmt im Rahmen dieser Wettkampfordnung (als Teil der Ausschreibung) alle Einzelheiten der durchzuführenden Bewerbe. Der Vorstand des Kärntner Volleyballverbandes bzw. die von ihm beauftragten Funktionäre sind für die regelgerechte Abwicklung und für die Entscheidung aller Streit- und Zweifelsfragen während des Bewerbes zuständig. Diese Aufgabe vollzieht der Bewerbs(Wettspiel-)Referent oder ein Ligareferent gemeinsam mit den in den Ordnungen des Kärntner Volleyballverbandes festgelegten anderen Referenten im Rahmen der Rechtsmittelordnung.

1.3. Alle für einen Bewerb der Kärntner Volleyballmeisterschaften geltenden Sonderregelungen sind in die für den jeweiligen Bewerb maßgebende Ausschreibung aufzunehmen.

1.4. Die Änderungen der Ausschreibung sind in dem Protokoll der Sportkommissionssitzung rechtzeitig (spätestens zugleich mit der Aufforderung zur Nennung für einen Bewerb) an den möglichen Teilnehmerkreis auszusenden.

1.5. Die Ausschreibung zu den Bewerben des Kärntner Volleyballverbandes ist jedenfalls einmal im Jahr vom Vorstand des Kärntner Volleyballverbandes zu beraten. Änderungen sind im Vorstand über Antrag der Sportkommission (Verbandstag) zu beschließen. Der Vorstand hat aber auch die Möglichkeit, Änderungen ohne Antrag aus Eigeninitiative zu beschließen.

1.6. Mit der Nennung zu einem Bewerb des Kärntner Volleyballverbandes unterwirft sich der Teilnehmer ausdrücklich, stillschweigend und unbedingt den in der Ausschreibung festgesetzten Wettkampf- und Rahmenbedingungen.

1.7. Alle Punkte der Wettspielordnung gelten mit der Einschränkung, dass der Bewerbsreferent des Kärntner Volleyballverbandes bei zuwenig Anmeldungen bzw. bei mehr Anmeldungen als in dieser Ausschreibung vorgesehen, nach Rücksprache mit dem Obmann der Sportkommission und dem Präsidenten des Kärntner Volleyballverbandes den Modus sämtlicher Bewerbe verändern kann.

1.8. Der Austragungsmodus für folgende Bewerbe wird vom Bewerbsreferat des Kärntner Volleyballverbandes nach Absprache mit dem Bereichsleiter Sport und dem Präsidenten des Kärntner Volleyballverbandes für alle Mannschaften verbindlich festgelegt:

Kärntner Liga der Damen und Herren

(Höchste Spielklasse)

Kärntner Unterliga der Damen und Herren

Kärntner 1. Klasse der Damen und Herren

Kärntner Cup der Damen und Herren

Kärntner Nachwuchsmeisterschaften der Schüler (U 15), Jugend (U 17) und Junioren (U 19) (jeweils weiblich und männlich)

Kärntner Nachwuchsmeisterschaften in der Klasse "Supermini“, „Mini“ und "Midi" - entweder getrennt oder gemeinsam gespielt.

Kärntner Beachbewerbe

Kärntner Mixed-Bewerbe
1.9. Der jeweils gültige Spielmodus für alle Bewerbe des Kärntner Volleyballverbandes wird den teilnehmenden Mannschaften rechtzeitig im Rahmen der Sitzungen der Sportkommission mitgeteilt. Die Auslosung (Zulosung) der Startplätze erfolgt, falls die nicht in der Wettspielordnung geregelt ist - unter Beachtung der Bestimmungen der Wettspielordnung - durch den Bewerbsreferenten bei Anwesenheit von mindestens zwei (2) weiteren Vorstandsmitgliedern des Kärntner Volleyballverbandes.

1.10. Heimspieltermine mehrerer Mannschaften eines Vereines sind nach Möglichkeit zu koordinieren. Grundsätzlich besteht auf eine derartige Terminzusammenlegung aber kein Rechtsanspruch.

1.11. In der Kärntner Liga der Damen und Herren (Höchste Spielklasse) sind pro Verein 2 Mannschaften spielberechtigt, wobei jedoch in der 2. Mannschaft keine Legionäre oder Spielerinnen aus höheren Ligen, die unter den Nachwuchsstichtag fallen, spielen dürfen. Ausnahmen von dieser Regelung gibt es nur, wenn z.B. eine Unterligameisterschaft nicht zustande kommt. Spielen in einer Liga mehrere Mannschaften eines Vereines so sollte in jeder Runde grundsätzlich die direkte Begegnung dieser Mannschaften zuerst stattzufinden. Sollten nicht genügend Mannschaften, die die sportliche Qualifikation dafür erreichen, für die Kärntner (Landes-) Liga nennen, sind in der Reihenfolge ihrer sportlichen Qualifikation (Platzierung in der Aufstiegsrunde) auch Drittmannschaften eine Vereines zugelassen. Dies steigen aber ab, falls genügend unterschiedliche Erst- bzw. Zweitmannschaften die sportliche Qualifikation (Erreichen der Aufstiegsrunde) für die Kärntner Liga erreichen.

1.12. Die Kärntner Meisterschaft der Damen und Herren wird mit zehn (10) Mannschaften in einer einfachen Hin- und Rückrunde gespielt oder danach noch in einer Play-off (1-8, 2-7 … siehe ÖVV-Regulativ) entschieden. Über den Modus entscheidet der Vorstand über Vorschlag der Sportkommission.
Die Mannschaft, die nach dem Grunddurchgang einen der ersten drei Plätze belegt hat und an der Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga teilnimmt, kann an der Meisterplayoff teilnehmen, muss es aber nicht. Bei Nichtteilnahme dieser Mannschaft wird die Play-off nur mit 7 Mannschaften gespielt.

Die Mannschaften der Kärntner Liga auf den Plätzen neun (9) und zehn (10) spielen mit den beiden bestplatzierten Mannschaften aus dem Grunddurchgang der Kärntner Unterliga(en) eine Aufstiegs-Playoff im Modus jeder gegen jeden. Diese vier Mannschaften der Aufstiegs-Play-off sind nach dem Ergebnis dieser Play-off für die Landesliga des nächsten Bewerbsjahres qualifiziert, wobei eventuelle Auf- bzw. Abstiege in bzw. aus der 2. Bundesliga zu berücksichtigen sind. Alle Anderen steigen in die Kärntner Unterliga der Damen bzw. Herren ab, so dass in der Landesliga zehn (10) Mannschaften verbleiben. 

1.13. Allgemeine Regelung für die Meister- und Aufstieg-Playoffs: Punkte, Sätze und Bälle aus den vorhergehenden Durchgängen werden gestrichen. „Sterne“ aus einer ggf. vorhandenen Strafverifizierung bleiben aber erhalten.

1.14. Aufstiegsregelung. Der Kärntner Meister der Damen und Herren bzw. die zweit- bzw. drittplatzierte Mannschaft ist gemäss der Ausschreibung des ÖVV zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen der 2. Bundesliga Ost der Damen bzw. Herren spielberechtigt. Dazu gilt im Rahmen der Bewerbe des Kärntner Volleyballverbandes als Ergänzung (falls der Kärntner Meister in einer Play-off nach dem Grunddurchgang entschieden wird): Der Erstplatzierte bzw. allenfalls der Zweit- und Drittplatzierte des Grunddurchganges hat die Möglichkeit, an der Aufstiegsrunde zur 2 Bundesliga teilzunehmen bzw. der Kärntner Volleyballverband gibt hiefür die Zustimmung.

Hinsichtlich der Nennung, der Einzahlung der Kaution usw. gilt das Regulativ des ÖVV bzw. ist der Verein dem ÖVV gegenüber selbst verantwortlich. Der KVV bestätigt nur die Teilnahmeberechtigung auf Grund der Platzierung nach dem Grunddurchgang.

1.15. Die Unterliga der Damen und Herren wird von zehn (10) Mannschaften in einer einfachen Hin- und Rückrunde gespielt. Danach spielen die beiden Erstplazierten gemeinsam mit den Mannschaften der Plätze 9 und 10 der Kärntner Liga der Damen bzw. Herren eine Aufstiegs-Playoff. Aufstiegsregelung siehe Bestimmung über die Landesliga.

Sollten sich mehr als 8 aber weniger als 16 Mannschaften für die Kärntner Unterliga melden, wird die Liga geteilt gespielt. Die Aufstiegsplätze in die Aufstiegs-Playoff sind durch Kreuzspiele („best of three“) 1 Gruppe Ost gegen 2 Gruppe West (und umgekehrt) zu ermitteln. Bestimmungen über eine allfällige erste Klasse werden bei einem entsprechenden Nennungsergebnis über Vorschlag der Sportkommission erlassen.

1.16. Die Nachwuchsmeisterschaften des Kärntner Volleyballverbandes (Supermini, Mini männlich/weiblich, Midi männlich/weiblich, SchülerInnen, Jugend männlich/weiblich, JuniorInnen) werden grundsätzlich in Meisterschaftsform gespielt. Der Modus und die Terminplanung wird vom Bewerbsreferenten gemeinsam mit dem Leiter Bereich Sport und dem Nachwuchsreferenten festgelegt und spätestens bei der Ligasitzung im Herbst bekanntgegeben.

1.17. Der genaue Bewerbsmodus für alle Volleyballbewerbe des Kärntner Volleyballverbandes richtet sich nach der Zahl der gemeldeten Mannschaften und wird allen Teilnehmern durch das Bewerbsreferat rechtzeitig zugeleitet werden.

1.18. Eine Nachwuchsmeisterschaft findet statt, wenn sich zwei (2) Mannschaften für einen Bewerb anmelden.

1.19. Der Vorstand des Kärntner Volleyballverbandes kann, wenn sich nur ein Verein für die Teilnahme an dem jeweiligen Nachwuchsbewerb meldet, diesen Verein zu dem jeweiligen Bundesbewerb 'delegieren'.

1.20. Ein Einspruch gegen den Spielmodus eines Bewerbes ist nicht möglich.

1.21. Für alle Spiele des Kärntner Volleyballverbandes gelten die internationalen Spielregeln für Volleyball in der vom Österreichischen Volleyballverband bekanntgegebenen Fassung. Änderungen der Spielregeln werden, sofern notwendig, vom Vorstand des Kärntner Volleyballverbandes beschlossen und kundgemacht.

1.22. Für jeden Sieg erhält eine Mannschaft zwei (2) Punkte, für jede Niederlage null (0) Punkte oder der jeweilige Modus des ÖVV (3-2-1 Punkte – derzeit gültig in den allgemeinen Klassen des KVV) Sieger des Grunddurchganges eines Liga-Bewerbes ist jene Mannschaft, die am Ende der Meisterschaft nach Maßgabe der Ausschreibung die meisten Punkte auf sich vereinigt oder nach der Play Off Regelung des ÖVV, die die Sportkommission vorschlägt, wobei in Kärnten nur höchstens ein „best of 3“ System gespielt wird. Die weitere Reihung der Teilnehmer richtet sich nach der Anzahl der erreichten Punkte aus gewonnenen Spielen, bei gleicher Punkteanzahl nach dem Quotienten zwischen den gewonnenen und verlorenen Sätzen. Ist auch dieser gleich, gilt der Quotient zwischen den gewonnenen und verlorenen Bällen. Ist auch diese gleich, so ist für die Ermittlung des Meistertitels und einer allfälligen Qualifikation für eine höhere Bewerbsstufe sowie des Absteigers das Summenergebnis der direkten Begegnungen massgeblich, ergibt auch diese Beurteilung kein Ergebnis, ist ein Entscheidungsspiel auszutragen.

1.23. Der Bewerbsreferent hat sich unter zu Hilfenahme aller gebotenen Mittel von der Richtigkeit und der Ordnungsmäßigkeit des Zustandekommens des Ergebnisses zu überzeugen. Ist eine solche Erkenntnis nicht ohne jeden Zweifel möglich, (Korrekturen im Spielbericht usw.) ist ein Verfahren einzuleiten und das Spiel neu auszutragen.

1.24. Tritt eine Mannschaft zu einem Wettkampf nicht an, tritt sie vorzeitig ab oder verschuldet sie einen Abbruch des Spieles oder eine entscheidende regelwidrige Benachteiligung des Gegners, so ist das Wettkampfergebnis zugunsten des Gegners mit zwei (3) Punkten, 3:0 Sätzen und 75:0 Bällen zu berichtigen (Strafverifizierung). Jede Berichtigung kann auch beide Mannschaften zugleich in Form einer Belastung mit 0:3 Sätzen und 0:75 Punkten treffen. Trifft keine der beiden Mannschaften ein Verschulden an dem Spielabbruch oder der entscheidenden Benachteiligung, so wird das Spielergebnis annulliert und der Wettkampf ohne Änderung der Kostenbelastung wiederholt.

1.25. Jede Berichtigung eines Wettkampfergebnisses durch den Kärntner Volleyballverband (Strafverifizierung) hat zur Folge, dass die betroffene Mannschaft in der Tabelle mit einem Stern (*) gekennzeichnet wird und punktegleichen Gegnern gegenüber unabhängig von der Satz- und Balldifferenz nachgereiht wird. Für Mannschaften mit Punkte- und Sterngleichheit gelten Punkt 1.22 sinngemäss.

1.26. Scheidet eine Mannschaft aus einem Bewerb des Kärntner Volleyballverbandes aus, nachdem sie die Hälfte der Bewerbsspiele (im Grunddurchgang) ausgetragen hat, wird sie in der Tabelle weiter so behandelt, als ob sie noch im Bewerb wäre und zu den weiteren Spielen nicht angetreten wäre.

1.27. Eine Meisterschaft wird auf jeden Fall zu Ende geführt, auch wenn nach dem eventuellen Ausscheiden von Mannschaften nur noch zwei (2) Mannschaften im Bewerb verbleiben.

1.28. Jedes Bewerbsspiel des Kärntner Volleyballverbandes soll von zwei (2) geprüften Schiedsrichtern, die im Besitz der jeweiligen Lizenzstufe sind, geleitet werden. Die genaue Art der Besetzung wird im Rahmen der Ligasitzung eines jeden Bewerbsjahres festgelegt.
§ 2

Austragungsorte

2.1. Spiele zu Bewerben des Kärntner Volleyballverbandes dürfen nur in Hallen, die vom Kärntner Volleyballverband für den Spielbetrieb im Rahmen einer Meisterschaft zugelassen worden sind, stattfinden.

2.2. Die Spielhallen müssen die vom Kärntner Volleyballverband festgelegten Mindesterfordernisse erfüllen. Können sie dies nicht, oder ist eine Besserung auch innerhalb der vom Vorstand bestimmten Frist nicht möglich, kann die Spielgenehmigung ganz, zeitweise oder für bestimmte Spiele einer Meisterschaft außer Kraft gesetzt werden.

2.3. Ist in einer Sporthalle eine Tribüne vorhanden bzw. ein von der Spielfeldebene baulich abgetrennter Raum, ist den Zuschauern das Betreten der Spielfeldebene nicht gestattet. Ist in einer Sporthalle keine solche Einrichtung vorhanden, können die Schiedsrichter die Zuschauer in der günstigsten Position (normalerweise auf der Seite des 1. Schiedsrichters) in Spielfeldebene beim Spiel zusehen lassen.

2.4. Ist eine Tribüne vorhanden, haben die Schiedsrichter keinen Einfluss auf das Verhalten des Publikums auszuüben (außer es gefährdet die Gesundheit der Teilnehmer des Spieles). Ist keine Tribüne vorhanden, haben die Schiedsrichter verpflichtend dafür Sorge zu tragen, dass die Mannschaften auf dem Spielfeld nicht durch Zuschauer irritiert, insultiert oder sonst in irgendeiner Weise am ordnungsgemäßen Spiel gehindert werden.

2.5. Der 1. Schiedsrichter hat die Heimmannschaft bei Unzulänglichkeiten in Bezug auf das Verhalten der Zuschauer dazu aufzufordern, für faire Wettkampfbedingungen zu sorgen. Ist klar erkennbar, dass die Unruhestifter zur Gastmannschaft gehören, kann auch deren Kapitän beauftragt werden, für ordnungsgemäße Bedingungen zu sorgen. Sind solche Versuche zwecklos, hat der Schiedsrichter das Spiel abzubrechen.

2.6. Wird durch Handlungen des Publikums (auch auf der Tribüne) die körperliche Sicherheit von Spielern, dem Wettkampfgericht oder von Funktionären gefährdet, kann auf Kosten des Veranstalters die Sicherheitsbehörde eingeschaltet werden. Dies muss dem Rechtsreferenten des Kärntner Volleyballverbandes gemeldet werden, der in diesem Fall ein Bewerbsausschlussverfahren einleitet.

2.7. Bei wiederholten Ausschreitungen oder ungebührlichem Benehmen der Zuschauer kann der Vorstand des Kärntner Volleyballverbandes bestimmte Sportstätten für Wettkämpfe des Bewerbes sperren, die Platzwahl auf Kosten des schuldtragenden Veranstalters dem Gegner überlassen und, falls diese Maßnahme fruchtlos bleibt, die Mannschaft aus dem Bewerb ausschließen.

§ 3

Teilnahmeberechtigung

3.1. Die Teilnahmeberechtigung an den Bewerben des Kärntner Volleyballverbandes erwirbt ein Verein bzw. dessen Sektion bzw. dessen Mannschaft, wenn der Verein bzw. die für den Spielbetrieb zuständigen Funktionäre die folgenden Bedingungen innerhalb der gesetzten Fristen erfüllen.

3.2. An der Kärntner Meisterschaft bzw. der Kärntner Unterliga der Damen und Herren und darunter sind alle Vereinsmannschaften, die nicht an einem überregionalen Bewerb (außer österreichischer Cup) des Österreichischen Volleyballverbandes teilnehmen, teilnahmeberechtigt.

3.3. Am Kärntner Cup sind alle Vereinsmannschaften, die nicht an einem überregionalen Bewerb des Österreichischen Volleyballverbandes teilnehmen, (Mannschaften der 1. und 2. BL sind automatisch für den Cupbewerb des Österreichischen Volleyballverbandes qualifiziert) teilnahmeberechtigt. Dazu kommen Mannschaften, die nur für den Cupbewerb genannt haben.

3.4. Für alle Bewerbe des Kärntner Volleyballverbandes ist die Zahl der teilnehmenden Mannschaften pro Verein nicht beschränkt, jedoch gilt Punkt 1.11 als Einschränkung.

3.5. An den Nachwuchsmeisterschaften des Kärntner Volleyballverbandes sind in Vereinsmannschaften auch Spieler aus Mannschaften der 1. und 2. BL spielberechtigt, sofern sie das Alterslimit für den jeweiligen Bewerb erbringen und ordnungsgemäß Lizenzmarken für den Bewerb erworben haben.

3.6. Nennung: der Verein muss seine Mannschaft bis zum festgesetzten Termin beim Kärntner Volleyballverband, Bewerbsreferat, anmelden, die dafür vorgesehenen Formulare ausfüllen und termingerecht retournieren. Es ist den Vereinen auch ein Nachmeldetermin einzuräumen, in dem gegen die Bezahlung einer Gebühr auch noch eine Anmeldung möglich ist.

3.7. Unter "Nennung" versteht diese Ausschreibung nicht nur die Anmeldung zur Teilnahme an der Kärntner Meisterschaft, sondern auch alle anderen Meldungen, die Vereine im Rahmen dieser Ausschreibung an den Kärntner Volleyballverband einreichen müssen (Nachwuchsmeisterschaften, Kaderspieler usw.).

3.8. Jede Mannschaft kann bei erstmaliger Teilnahme an den Bewerben des Kärntner Volleyballverbandes nur für die jeweils unterste Liga nennen. Dies ist normalerweise die 1. Klasse, die bei mind. 6 genannten Mannschaften ausgespielt wird. Ansonsten sind alle Neueinsteiger für die Unterliga bzw. bei Nichtzustandekommen der Unterliga sind alle Teams für die Kärntner Liga gemeldet.

3.9. Ein Vereinsvertreter bzw. der Mannschaftsführer oder der Kapitän der Mannschaft muss an der vom Kärntner Volleyballverband - Bewerbsreferat veranstalteten "Ligabesprechung" (als Sitzung des Verbandstages) teilgenommen haben. Der Termin dieser Veranstaltung muss allen Vereinen mittels Brief oder Email mindestens vierzehn (14) Tage vorher zur Kenntnis gebracht werden. 

3.10. Die Vereine müssen Hallen, die vom Kärntner Volleyballverband kommissioniert worden sind, benutzen.

3.11. Das Nenngeld muss, bei sonstiger Verrechnung einer Nachgebühr termingerecht auf das Konto des Kärntner Volleyballverbandes eingezahlt werden.

3.12. Die Lizenzgebühren müssen, bei sonstiger Verrechnung einer Nachgebühr termingerecht auf das Konto des Kärntner Volleyballverbandes eingezahlt werden.

3.13. Die Kaution muss, falls der KVV eine solche beschließt, bei sonstiger Verrechnung einer Nachgebühr, termingerecht beim Kärntner Volleyballverband hinterlegt worden sein.

3.14. Die Vereine müssen die Schiedsrichterkosten (Gebühren bzw. Fahrtkosten), bei sonstiger Verrechnung einer Nachgebühr, termingerecht nach Vorschreibung an den Kärntner Volleyballverband-Schiedsrichterkonto überweisen.

3.15. Der nennende Verein darf beim Kärntner Volleyballverband keine offenen Forderungen aufweisen. Im gegenteiligen Fall ist die Nennung abzulehnen und erst nach Bezahlung sämtlicher offener Forderungen wieder zu bearbeiten. Daraus resultierende versäumte Fristen usw. sind entsprechend der Ausschreibung zu bestrafen.

3.16. Die gemeldeten Vereine der höchsten Spielklasse müssen, alle anderen Vereine sollen mit einer gleichgeschlechtlichen Mannschaft an den Kärntner Nachwuchsmeisterschaften teilnehmen (Supermini, Mini männlich/weiblich, SchülerInnen, Jugend- oder Juniorenmeisterschaft männlich/weiblich des Kärntner Volleyballverbandes). Zur Erfüllung dieser Verpflichtung reicht die Teilnahme an einem der vier Bewerbe je Geschlecht, bei Mini/Superminibewerben allerdings nur, wenn der Verein mindestens zwei (2) Mannschaften stellt und mit diesen in der Endtabelle gewertet wird.

3.17. Meldet ein Verein der höchsten Spielklasse nicht für die Nachwuchsmeisterschaften des Kärntner Volleyballverbandes eine Nachwuchsmannschaft, verhängt der Bewerbsreferent des Kärntner Volleyballverbandes eine Geldstrafe. Wird diese termingerecht gezahlt, darf die Mannschaft an der Meisterschaft weiterhin teilnehmen.

3.18. Der Stichtag für die Meldung einer Nachwuchsmannschaft wird vom Bewerbsreferenten festgelegt und verlautbart. Grundsätzlich ist dieser mit der Nachnennfrist für die Nennung zum entsprechenden Nachwuchsbewerb ident.

3.19. Kommt der Verein in Zahlungsverzug oder meldet er trotz der mit der Übersendung des Strafbescheides wegen "Nicht termingerechter Abgabe einer Nennung" verbundenen Nachfrist (wird vom Bewerbsreferenten bekanntgegeben) keine Nachwuchsmannschaft, wird er vom weiteren Landesligabewerb fristlos ausgeschlossen. Dazu genügt eine schriftliche Information an alle Vereine des Kärntner Volleyballverbandes.

3.20. Nimmt ein Verein der Kärntner Liga trotz Nennung nicht an der jeweiligen Nachwuchsmeisterschaft teil, wird eine Geldstrafe verhängt und der Verein verliert seine Ligazugehörigkeit für die kommende Saison.

3.21. Die Geldstrafe für die Nichtmeldung einer Nachwuchsmannschaft erhöht sich, wenn der Verein an einem überregionalen Bewerb des Österreichischen Volleyballverbandes teilnehmen will oder schon an ihm teilnimmt.

3.22. Kommt der Verein in Zahlungsverzug, wird er vom Kärntner Volleyballverband nicht zum jeweiligen Bundesbewerb zugelassen. 

3.23. Die Teilnahme an den überregionalen Bewerben setzt im Rahmen der Ausschreibung des ÖVV die Führung einer bestimmten Zahl von Nachwuchsmannschaften zwingend voraus. Die Vereine sind für die korrekte Erfüllung dieser Vorschriften selbst verantwortlich! Die Nachmeldung von Mannschaften bzw. der spätere Eintritt in einen Bewerb des Kärntner Volleyballverbandes ist nur nach den Bestimmungen der Nachwuchsausschreibung möglich!

§ 4

Spielerübertritte

4.1. "Übertritt" wird definiert als Genehmigung, dass ein Spieler/eine Spielerin unter bestimmten Voraussetzungen in unterschiedlichen Ligen tätig sein darf, ohne die Spielberechtigung für eine dieser Ligen zu verlieren.

4.2. "Wechsel" wird definiert als die Ummeldung eines Spielers/einer Spielerin von einer Liga in eine andere, höhere Liga, wobei der Spieler/die Spielerin die Spielberechtigung für die alte, niedrigere Liga, verliert.

4.3. Ein Spieler/eine Spielerin, der/die unter den vom KVV Vorstand über Vorschlag der Sportkommission beschlossenen Stichtag (Saison 2008/2009: 1.1.1990) darf im entsprechenden Jahr folgende Übertrittsvariante wählen: Kärntner Liga/ÖVV-Bewerbe oder LL/UL. Ein Übertritt UL oder tiefer/ÖVV ist nicht möglich außer wenn der betreffende Verein keine Mannschaft in der Landesliga im selben Geschlecht genannt hat. Die Aufstiegsrunde zählt zur jeweiligen höheren Liga (z.B. Aufstiegsrunde in die LL = Landesliga).

4.4. Die Lizenzgebühren des Kärntner Volleyballverbandes sind jedenfalls voll und termingerecht zu bezahlen.

4.5. Ein Übertritt zwischen Landesbewerben ist grundsätzlich möglich. Dort gilt aber sinngemäss die Bestimmung des Punkt 4.3, dh. es sind die Varianten LL/UL bzw. UL/1.K usw. möglich. Die Variante LL/1.K nur, wenn keine Mannschaft es betreffenden Vereines in der UL gemeldet ist usw.
4.6. Ein Wechsel ist für Spieler immer von einer niedrigeren Liga in eine höhere Liga möglich, wobei im Landesbereich sofort beim ersten Einsatz eine "Hinaufmeldung" zu erfolgen hat. Bis zum Ende der Woche, die auf die letzte Bewerbswoche einer Liga des Grunddurchgang (wobei der Sonntag als letzter Tag der Woche gilt) folgt, ist auch die ein einmaliger (bezogen auf den Spieler) Wechsel nach unten möglich (um nicht Mannschaften ohne Spielgemeinschaft gegenüber Spielgemeinschaften zu benachteiligen, da die SG´s durch einen Vereinswechsel eine inoffizielle „Hinuntermeldung“ erwirken könnten). Bei einem Wechsel nach unten ist jedenfalls die Lizenzgebühr nochmals (neu) zu bezahlen. Diese Frist des zweiten Satzes gilt auch für Vereinswechsel. Nach diesem Stichtag ist nur mehr ein Wechsel nach oben möglich („Hinaufnennungen sind immer erlaubt“).

Vereinswechsel und Hinunternennungen sind dann nicht mehr

möglich.

§ 4a

Spielgemeinschaften

4.7. Spielgemeinschaften können von zwei oder mehreren Vereinen gebildet werden, wobei die beteiligten Vereine als eigenständige Vereine mit eigenem Spielbetrieb bestehen bleiben müssen. Es muss ein Vertrag erstellt werden, der seine Gültigkeit mit der vereinsrechtlichen Zeichnung durch die beteiligten Vereine und der Bestätigung durch den Kärntner Volleyballverband erlangt. Eine Kopie des Vertrages ist beim KVV, Bewerbs(Wettspiel-)Referat, zu hinterlegen. Die Namensnennung ist frei wählbar, es sind jedoch die Bestimmungen des Vereinsgesetzes anzuwenden. Dem Namen der Spielgemeinschaft ist in jedem Fall die Abkürzung „SG“ voranzusetzen.

4.8. Eine Spielgemeinschaft ist eine Mannschaft, deren Spieler und Funktionäre Mitglieder der beteiligten Vereine sind. Jeder Verein darf pro Geschlecht nur einer Spielgemeinschaft angehören, falls dies nicht den ÖVV Bestimmungen widerspricht.

4.9. Die Klassenzugehörigkeit kann von jedem der beteiligten Vereine übernommen werden. Bei Auflösung der Spielgemeinschaft geht die zum Zeitpunkt der Auflösung bestehende Klassenzugehörigkeit auf den Verein über, von dem sie ursprünglich übernommen wurde, außer dieser verzichtet schriftlich darauf. Bei Auflösung eines der beteiligten Vereine geht die Klassenzugehörigkeit automatisch an den verbleibenden Verein.

4.10. Die Spielberechtigung in Ligen des Kärntner Volleyballverbandes ist grundsätzlich nicht beschränkt. D.h., es kann sowohl eine eigenständige Mannschaft eines Vereines als auch eine Spielgemeinschaft unter Berücksichtigung des Punkt 1.11 an den Bewerben teilnehmen.

4.11. Nachwuchsmannschaften der beteiligten Vereine gelten hinsichtlich der Verpflichtung zur Führung von Nachwuchsmannschaften auch als Mannschaften der Spielgemeinschaft.

4.12. Bei Spielerübertritten sind Spieler der Spielgemeinschaft und der beteiligten Vereine gleich zu behandeln wie Spieler verschiedener Mannschaften eines Vereines.

§ 5

Verlust der Bewerbszugehörigkeit

5.1. Der Kärntner Volleyballverband wird Mannschaften für die Dauer des laufenden Bewerbs ausschließen, die sich folgender Vergehen schuldig machen.

-  Vom Bewerb ist auszuschließen, wer drei (3) Spiele des laufenden Bewerbs ohne Angabe von Gründen bzw. entgegen der Regelung, die diese Ausschreibung festlegt (Strafbeglaubigungen), nicht austrägt.

-  Vom Bewerb ist auszuschließen, wer das Nutzungsrecht für die Sporthalle verliert und nicht binnen einer Frist von vierzehn (14) Tagen eine neue Spielhalle nennen kann, wobei der Verein in dieser Zeit das Heimrecht verliert.

-  Vom Bewerb ist auszuschließen, wer nach Mahnung ausstehende Lizenzen, Gebühren und Strafen nicht bezahlt bzw. Schiedsrichtergebühren nicht termingerecht bezahlt.

-  Vom Bewerb ist auszuschließen bzw. zum Bewerb ist nicht zuzulassen, wer nicht mindestens an einer der beiden Ligasitzungen eines Jahres teilnimmt oder wer Veranstaltungen, die vom Kärntner Volleyballverband mit eingeschriebenem Brief als "verpflichtend" deklariert worden sind, nicht besucht.

-  Zum Bewerb ist nicht zuzulassen, wer beim Kärntner Volleyballverband fällige Forderungen, die aus vergangenen Spielsaisonen bestehen, nicht tilgt.

§ 6

Spielerkleidung

6.1. Die Bekleidung der Spieler soll bei allen Spielen im Rahmen der Kärntner Meisterschaften einheitlich sein. 

6.2. Die Leibchen der Spieler müssen auf jeden Fall von gleicher Farbe (ausgenommen Libero) und Form sein. Arabische Spielernummern von 0- 99 sind zulässig.

6.3. Es sind nur jene Dressen zu Bewerben des Kärntner Volleyballverbandes zugelassen, die auch auf der Vorder- und Rückseite eine deutlich lesbare Nummer aufweisen. Der Kapitän ist entsprechend zu kennzeichnen. Der 1. Schiedsrichter hat jede Unregelmäßigkeit in Bezug auf Dressleibchen im Spielbericht einzutragen.

6.4. Die Sporthosen   m ü s s e n   kurz sein. Es ist im Rahmen der allgemeinen Hallenbewerbe nicht erlaubt, in langen Hosen zu spielen. 

6.5 Der 1. Schiedsrichter hat auch endgültig darüber zu entscheiden, ob Spieler mit Schmuck spielen dürfen, wobei hier sehr strikt vorzugehen ist (Verletzungsgefahr). Sollte die gegnerische Mannschaft auf die Ablegung bestehen, ist dieser abzulegen oder mit Tape zu verkleben. Ansonsten darf der Schiedsrichter die betreffenden Spieler/innen nicht am Spielteilnehmen lassen. Spieler mit blutenden Wunden sind ebenfalls nicht zum Spiel zuzulassen (Ansteckungsgefahr!). Sollte ein Spieler während des Spieles aus welchem Grund auch immer zu bluten beginnen ist der Spielzug abzubrechen und zu wiederholen und der Spieler auszutauschen. Ist dies nicht möglich, kann versucht werden die Blutung zu stoppen (Verletzungstimeout) oder zu verkleben. Sollte dies nicht gelingen, ist der Spieler nicht mehr berechtigt, am Spiel teilzunehmen.

Auch in diesem Fall kann die gegnerische Mannschaft darauf bestehen.

§ 7

Spielverschiebungen

7.1. Spielverschiebungen bei den Meisterschaftsbewerben des Kärntner Volleyballverbandes können grundsätzlich gestattet werden, sollten aber die Ausnahme sein. Es sollte gewährleistet sein, dass am Ende jeder Woche (spätestens Montag Mittag, 12.00 Uhr) eine komplette Tabelle erstellt werden kann, in der alle Mannschaften die gleiche Anzahl ausgetragener Spiele aufweisen. Es sind nur Spielverlegungen in begründeten Fällen zulässig. Die Entscheidung darüber trifft der Bewerbs(Wettspiel)referent. Eine von den Vereinen abgesprochene Terminverschiebung muss vom Bewerbsreferat akzeptiert werden, falls diese nicht anderen Bestimmungen widerspricht (Beginnzeiten, spielfreie Tage, …). Die Vereine haben auch den (die) Schiedsrichter zu benachrichtigen. Die nötigen Durchführungsbestimmungen werden vom Bewerbsreferenten erlassen und bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Wettspielordnung.
7.2. VORverlegung: Wenn der Spieltermin innerhalb der Rundenwoche bleibt und alle Beteiligten einverstanden sind, ist eine VORverlegung eines Spieltermins immer möglich. Die Terminverlegung muss in diesem Fall mindestens 7 (sieben) Tage vorher dem Bewerbsreferat bekanntgegeben werden. ("Vorverlegung" eines Spieles). Eine schriftliche Verständigung mittels Email des Bewerbsreferates muss nachweislich an das Bewerbs- und Schiedsrichterreferat sowie an die gegnerische Mannschaft ergangen sein. Die gegnerische Mannschaft muss auch bei einer Vorverlegung mit dem neuen Termin einverstanden sein. Die Vereine haben auch den (die) Schiedsrichter zu benachrichtigen. Dies gilt nicht für Termine, die der Bewerbsreferent von Amts wegen ansetzt. Der Bewerbsreferent kann eine solche Verschiebung aus sportlichen oder medialen, oder auch aus sonstigen wichtigen Gründen (mit entsprechender Begründung) ablehnen.

7.3. Spielverschiebungen am gleichen Tag von einer Halle in eine andere sind, wenn sie dem gegnerischen Verein und dem Schiedsrichterreferat nachweislich zeitgerecht (d.h. mindestens 3 Stunden vor dem Spiel bzw. so rechtzeitig, dass die gegnerische Mannschaft und der Schiedsrichter ohne unnötige Mühe die Spielhalle erreichen) bekanntgegeben werden, ohne weiteres möglich. Der Heimverein hat auch den (die) Schiedsrichter zu benachrichtigen

7.4. Alle anderen Spielverschiebungen sind sogleich, jedoch mindestens 24 Stunden vorher dem Bewerbsreferenten, dem Schiedsrichter- und Pressereferat anzuzeigen. Die Vereine haben auch den (die) Schiedsrichter zu benachrichtigen. Der verschiebende Verein haftet für alle entstehenden Kosten (Hallenkosten, Schiedsrichtergebühren usw.).

7.5. Für alle Spielverschiebungen ist die schriftliche Form (auch Email) bindend. Spielverschiebungen, Beginnzeitenänderungen, Hallenverlegungen usw. sind nur dann gültig, wenn das Bewerbs- und das Schiedsrichterreferat sowie der gegnerische Verein nachweislich schriftlich informiert worden sind bzw. die Veränderung vom Bewerbsreferat auch bestätigt worden ist. Der beantragende Verein muss, falls die Verschiebung nicht mehr als ein Monat vorher beantragt wurde oder höhere Gewalt die Verschiebung bedingt die in dieser Ausschreibung festgesetzte Umbesetzungsgebühr entrichten. Mündliche oder telefonische Absprachen mit dem Wettspielreferenten bedürfen zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der (allenfalls nachträglich erfolgten) Schriftform (auch Email). Die Vereine haben auch den (die) Schiedsrichter zu benachrichtigen.

7.6. In Fällen von "Höherer Gewalt" entscheidet der Bewerbsreferent, ob das Spiel neu ausgetragen wird oder ob der nicht angetretene Verein schuldhaft dem Spiel ferngeblieben ist bzw. ob die Spielverschiebung kostenpflichtig ist.
7.7. Unter den Begriff der "Höheren Gewalt" fallen alle Ereignisse, die vom Spieler oder von den Vereinen nicht unmittelbar beeinflusst werden können, wobei aber Fahrlässigkeit die Anwendung dieser Bestimmung ausschließen. (Auslegung siehe ÖVV Regulativ)

7.8. Spielabsagen müssen mindestens 48 Stunden vor dem Spiel beim Bewerbsreferat einlangen. Alle Absagen bzw. Verschiebungen nach diesem Zeitpunkt werden, außer das Bewerbsreferat stimmt ausdrücklich zu, nicht anerkannt und ziehen auf jeden Fall Geldstrafen nach sich. 

7.9. Tritt eine Mannschaft zu einem Meisterschaftsspiel nicht an, reist sie zu früh oder während des Spieles ab, wird vom Bewerbsreferenten des Kärntner Volleyballverbandes ein Verfahren wegen Strafverifizierung des Spieles eingeleitet.

7.10. Während der Abwicklung des Verfahrens wird das Spiel mit 0:3 Sätzen und 0:75 Punkten in der Tabelle gewertet.

7.11. Der Bewerbsreferent hat die beteiligten Vereine über die Eröffnung eines Verfahrens zu informieren und eine Stellungnahme des ferngebliebenen Vereines einzufordern. Trifft diese nicht binnen sieben (7) Tagen beim Bewerbsreferenten ein, gilt dies als "Schuldbekenntnis" des Vereins und zieht die in dieser Ausschreibung festgehaltenen Schritte nach sich.

7.12. Der Verein kann in seiner Stellungnahme alle ihm zu Gebote stehenden Beweise anführen bzw. seine Gründe für das Fernbleiben der Mannschaft darlegen.

7.13. Der Bewerbsreferent entscheidet nach Erhalt der Stellungnahme über die Wertung des Spieles. Diese Entscheidung kann lauten

- auf Neuaustragung des Spieles unter Festsetzung der Kostenbelastung. Diese Neuaustragung darf aber die Abwicklung der laufenden Meisterschaft nicht behindern oder verzögern. Die Neuansetzung wird vom Wettspielreferenten durchgeführt. Hat die ursprüngliche gastgebende Mannschaft keinen passenden Heimtermin, verliert sie das Heimrecht.

- auf Strafverifizierung zu Gunsten des Vereines, der anwesend war (3:0 Sätze, 0:75 Ballpunkte, 3 Gewinnpunkte)

- auf Strafverifizierung zu Gunsten bzw. zu Ungunsten beider Mannschaften. Diese Bestimmung ist dann anzuwenden, wenn nicht eindeutig geklärt werden kann, ob das Verschulden in Bezug auf den Nichtantritt beim Heimverein, beim Gastverein oder beim Kärntner Volleyballverband zu finden ist

7.14. Gegen Entscheidungen im Zusammenhang mit Spielverschiebungen und Nichtantritten ist das Rechtsmittel der "Berufung" beim Vorstand des Kärntner Volleyballverbandes zulässig. Dieser kann aber nur im Rahmen des Pkt. 7.13) entscheiden.

7.15. Ein Verfahren lt. Pkt. 7.11 muss jedenfalls zum Ende des betreffenden Bewerbsdurchganges (Grunddurchgang-Hinrunde, Grunddurchgang-Rückrunde, Play-off abgeschlossen sein.

§ 8

Pflichten des Veranstalters

8.1. Mit der Teilnahme an den Meisterschaftsbewerben des Kärntner Volleyballverbandes übernimmt jeder Verein die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner Heimspiele.

8.2. Der gegnerischen Mannschaft ist mindestens 40 Minuten vor Spielbeginn der Zutritt in die Halle und zu den Garderoben zu gestatten. Nach Spielende haben die Gäste bis zu 25 Minuten Zeit um zu duschen und die Halle zu verlassen.

8.3. Den Schiedsrichtern ist auf Wunsch ebenfalls zeitgerecht eine eigene Garderobe zur Verfügung zu stellen.

8.4. 30 Minuten vor Spielbeginn (ÖVV-Regulativ) muss die Netzanlage aufgestellt sein und der Spielbericht zum Eintragen der Spieler aufliegen.

8.5. Für das Eintragen der Spieler sind für beide Mannschaften die Trainer oder Kapitäne verantwortlich. Das Eintragen muss auf jeden Fall vor der Auslosung beendet sein, ansonsten eine Strafe wegen verspäteten Spielbeginn gegen den entsprechenden Verein ausgesprochen wird.

8.6. Für die Stellung eines Schreibers, der spätestens 20 min. vor Spielbeginn anwesend zu sein hat, ist der Heimverein zuständig. Der Schreiber muss das Führen eines Spielberichtes beherrschen und darf nicht Spieler einer Mannschaft sein. Es muss sichergestellt sein, dass der Spielbericht korrekt und fehlerfrei erstellt wird. Ist ordnungsgemäß kein Schreiber einsetzbar, meldet dies der 1. Schiedsrichter mittels Eintrag in den Spielbericht. Ohne Schreiber darf ein Spiel in keinem Fall stattfinden.

8.7. Die Beistellung von ordnungsgemäßen Antennen und einer Anzeigetafel (mechanisch, elektrisch oder händisch) ist bei allen Spielen Pflicht. Es darf nur der offizielle Spielberichtsbogen des Österreichischen Volleyballverbandes verwendet werden. Bei den Kärntner Nachwuchsmeisterschaften und im Beach-Bereich sind die vom KVV aufgelegten vereinfachten Spielberichte zu verwenden.

8.8. Die Beistellung technisch einwandfreier Anzeigetafeln (keine "fliegenden Blätter") ist Pflicht. Ansonsten gilt eine Anzeigetafel als "nicht beigestellt". Die Nummerierung muss mindestens von 0 bis 30 gehen.

8.9. Der Spielbericht ist spätestens am ersten (1.) Werktag nach dem Spiel vom 1. Schiedsrichter an das Wettspielreferat des Kärntner Volleyballverbandes zu senden. Sollte die Schiedsrichterbesetzung durch den Heimverein erfolgen, ist dieser mit allen Konsequenzen (Strafen) für die Übermittlung lt. dem ersten Satz zuständig.
8.10. Das Spielergebnis ist spätestens am nächsten Werktag bis 12.00 Uhr im Internet (http://www.volleynet.at mit Vereinslogin) einzutragen.

8.11. Der Spielball ist durch den Heimverein auszuwählen und beizustellen (auch für den Gastverein, auf Ersuchen dessen bis zu 6 Bälle). Bei Finalbegegnungen und in der Oberen Play-off wird, falls es die Größe der Halle erlaubt, das 3-Ball-System empfohlen. Es dürfen nur Bälle aufgelegt werden, die vom Kärntner Volleyballverband zugelassen sind. Dies sind derzeit die Marken Mikasa (lt. ÖVV-Zulassung ab 2005/2006 – mit und ohne ÖVV-Gütesiegel) und Gala (lt. ÖVV Zulassung der Saison 2004/2005 weiss/rot oder blau/rot).
8.12. Für alle Mannschaften ist bei Meisterschaftsspielen das Verwenden von Aufstellungszetteln verbindlich vorgeschrieben. Der Veranstalter (Heimverein) hat auch Aufstellungszettel für die Gastmannschaft aufzulegen (sind auf der ÖVV Seite auszudrucken).
8.13. Der Veranstalter muss den Kärntner Volleyballverband (Schiedsrichterreferat) auch über Abwesenheit der Schiedsrichter umgehend informieren.

8.14. Der Schutz der Gäste und der Schiedsrichter vor Belästigungen und Übergriffen durch das Publikum vor, während und nach dem Spiel muss gewährleistet sein. Die Verantwortung hiefür trägt der Veranstalter (Heimverein).

§ 9

Spielansetzung, Spielbeginn

9.1. Wettkampftermine, Wettkampfzeiten und Wettkampfbeginnzeiten sind offizielle Termine des Kärntner Volleyballverbandes. Diese Termine sind im Internet ersichtlich. Stillschweigen gilt als Zustimmung zu den Terminen!

9.2. Wettkampfzeiten sind Tageszeiträume, in denen Wettkämpfe stattfinden müssen. Der Spielbeginn ist der tatsächliche Beginn des Wettkampfes.

9.3. Die Vereine haben die Spielansetzung nach den Rahmenwochen und dem Zeitrahmen der Wettspielordnung vorzunehmen. Kann ein Spiel auf Grund von Hallenproblemen nicht angesetzt werden (evt. Anreisezeit ist mit Heimspielzeit nicht koordinierbar) verliert der Heimverein das Heimrecht.

9.4. Die jeweiligen Heimvereine haben Hallenzeiten für die Austragung der Spiele zur Verfügung zu stellen. Wenn möglich wird empfohlen, Spiele der Kärntner Liga im Rahmen von Spielen der 1. bzw. 2. Bundesligen (als Vor- bzw. Nachspiel) anzusetzen (mediale Wirkung und Zuschauer).

9.5. An Werktagen außer Samstag dürfen Spiele nicht vor 17.30 Uhr und nicht nach 20.00 Uhr beginnen. Hat die anreisende Mannschaft einen Weg von weniger als 40 km (gem. Schiedsrichter - km Tabelle) ist ein Spielbeginn bis 20.30 Uhr möglich. (ÄNDERUNG falls die Spieler berufstätig sind ???)
9.6. An Samstagen dürfen Spiele nicht vor 14.00 Uhr und nicht nach 20.00 Uhr beginnen. (ÄNDERUNG falls die Spieler berufstätig sind ???)
9.7. An Sonn- und Feiertagen dürfen Spiele nicht vor 10.00 Uhr und nicht nach 18.00 Uhr beginnen.

9.8. Abweichungen von den Rahmenbeginnzeiten sind möglich, wenn sich die beteiligten Vereine darüber einigen können. Unwidersprochene Heimspieltermine gelten als einvernehmlich angesetzt.

9.9. Spiele der Kärntner Ligen müssen pünktlich beginnen. Die Heimmannschaften haben durch die Ansetzung dafür zu sorgen, dass die Sporthalle / das Spielfeld zu der dem Kärntner Volleyballverband bekanntgegebenen Zeit frei und bespielbar ist. Die Gastmannschaften haben für eine zeitgerechte Anreise Sorge zu tragen. Auch muss, wenn mehrere Spiele auf einem Feld hintereinander stattfinden, eine genügende Zeitreserve eingeplant werden. Normalerweise muss zwischen den Beginnzeiten ein Zeitraum von zwei (2) Stunden liegen.

9.10. Ausnahme zu Pkt. 9.9.: Höherwertiges ÖVV Regulativ.

9.11. Ein Abgehen von der Zweistundenregel ist nur dann gestattet, wenn erkennbar ist, dass es zu keiner Spielverzögerung kommen kann. Falls aus der Nichteinhaltung der 2-Stundenregelung ein verspäteter Spielbeginn resultiert ist jedenfalls eine Geldstrafe auszusprechen.

9.12. Beginnt ein Spiel nicht pünktlich, weil ein anderes Volleyballspiel der Kärntner Meisterschaft auf demselben Feld stattfindet, so ist dies auf jeden Fall im Spielbericht zu vermerken.

9.13. Beginnt ein Spiel nicht pünktlich, weil das Feld (die Halle) durch ein sportliches Ereignis einer anderen Sportart nicht frei ist, so haben beide Mannschaften das Ende dieses Ereignisses abzuwarten, falls dies angemessen ist (30 min. Wartezeit) und diese Verzögerung im Spielbericht einzutragen. Über weitere Sanktionen entscheidet der Bewerbsreferent nach Anhörung der Heimmannschaft.

9.14. Das Spiel hat jedenfalls dreißig (30) Minuten nach dem angegebenen Spieltermin zu beginnen, sofern die Mannschaften 25 Minuten für die Spielvorbereitung nutzen können. Das Aufwärmen muss nicht im Spielfeld erfolgen.
9.15. Beide Mannschaften sind in den in Pkt.12) und 13) angeführten Fällen von ihrer Spielverpflichtung nicht entbunden, außer der Spielbeginn liegt außerhalb der Rahmenbeginnzeiten (9.5 bis 9.7 und 9.14).
9.16. In allen anderen Fällen entscheidet der Bewerbsreferent in einem ordentlichen Verfahren. Jeder verspätete Spielbeginn ist daher im Spielbericht zu vermerken.
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